
Satzung des 

Zentralrat der afrikanischen Gemeinde in Deutschland 

S1 Name, Sitz. Geschäftsjahr 

1.1 Der Verein tragt den Namen,Zentralrat der afrikanischen Gemeinde in Deutschland" 

Der Verein hat seinen Sitz in Berlin und ist in das Vereinsregister einzutragen. Nach der 

Eintragung ins Vereinsregister trägt der Verein den Namen,Zentralrat der afrikanischen 
Gemeinde in Deutschland e.V." 
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13 Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 

2 Ziele und Zweck des Vereins 

Der Verein verfolgt ausschiießlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos 

tatig. er verfoigt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
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2.2 Ziele 

Der Zentralrat der afrikanischen Gemeinde in Deutschland e.V. versteht sich ais 
Netzwerk und Interessenzusammenschluss von Vereinen, Initiativen, Organisationen und 

Einzelpersonen der afrikanischen Diaspora in der Bundesrepublik Deutschland. 

2.21 

Der Verein versteht sich als Bundesdachverband und Vertretung der in Deutschland 
lebenden Personen afrikanischer Herkunft und deren Familie, Vereine, Organisationen 
und Initiativen um ihnen eine Stimme zu geben und ihre sozialen 
burgerlichen. politischen und wirtschaftlichen Interessen zu wahren 

2.22 

kulturellen, 

Der Verein setzt sich für Belange von Menschen und Vereinigungen der afrikanischen 
Diaspora ein, insbesondere jenen. die in Deutschland mit Migration und integration in 

Zusammenhang stehen. 

2.2.3 

2.3 Zwecke des Vereins: 

Zweck des Vereins ist es im Sinne der Völkerverständigung die Zusammenarbeit von 
Menschen, Gruppen, Initiativen, Projekten und Organisationen der afrikanischen Diaspora 
sowie das gieichberechtigte und solidarische Zusammenleben mit allen Menschen in 
Deutschland zu fördern. 

2.3.1 

Die Förderung internationaler Gesinnung, der Akzeptanz auf allen Gebieten der Kultur 
und der Völkerverständigungsgedankens 

2.3.2 

2.3.3 Die Förderung von Wissenschaft und Forschung 
2.3.4 Die Förderung von Kunst und Kultur 

Die Förderung der Erziehung. Bildung .Fort- und Weiterbildung einschließlich der 

Studentenhilfe 
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2.3.6 Die Förderung der Jugend- und Altenhilfe: 

Die Förderung und der Errichtung und des Schutzes von Denkmälern, Mausoleen und 

sonstigen Einrichtungen in Gedenken an die afrikanischen Held/innen und Opfer des 

Sklavenhandels, der Sklaverei, des Kolonialismus, des Nazi-Herrschaftssystems und 
anderer Form der Staatsgewalt und jeder Art der rassistisch motivierten Gewalt 

2.3.7



2.3.8 Die Förderung einer wirkende Entwicklungszusammenarbeit 
Als Bundesdachverband afrikanischer Vereine, Organisationen und Initiativen fördert der Verein die Selbstorganisation und die Selbstvertretung von Menschen afrikanischer Herkunft / Angehörigen der afrikanischen Diaspora. 

2.4 

Der Verein setzt sich für die Verwirklichung aller Menschenrechte und die tatsächliche gleichberechtigte Teilhabe von Afrikaner Innen / Menschen afrikanischer Herkunft in allen 
gesellschaftlichen Bereichen ein. 

2.5 

Der Verein fördert die Belange von Menschen afrikanischer Herkunft in allen gesellschaftlichen Bereichen, u.a. in den Bereichen Wissenschaft, Sozial, Wirtschaft, Kultur, Bildung und Politik. 

2.6 

Der Verein setzt sich für die Beseitigung von Rassismus und Diskriminierung insbesondere gegenüber Afrikaner 
individueller, struktureller und institutioneller Ebene ein. 

2.7 

Innen/Menschen afrikanischer Herkunfi auf 

Der Verein fördert die wahrheitsgemäße und umfassende historische Aufarbeitung der Geschichte Afrikas, der afrikanischen Diaspora sowie der jeweiligen Bundesländer, Landkreise, Freistädte und Kommunen. Deutschlands und Europas zu Staaten und Völkern des afrikanischen Kontinents und der weltweiten afrikanischen Diaspora. 

2.8 

Der Verein setzt sich für ein realistisches und seiner Vielfalt entsprechende Darstellung Afrikas und seiner Diaspora ein. 
2.9 

Der Verein unterstützt gleichberechtigte Beziehungen zum afrikanischen Kontinent und der weltweiten afrikanischen Diaspora. 

2.10 

Die Vereinsziele sollen insbesondere verwirklicht werden durch Offentlichkeitsarbeit 
2.11 

Vernetzungs- und Lobbyarbeit 
Bildungsarbeit, politische Bildungsarbeit und entwicklungspolitische Arbeit durch die 
Organisation von Veranstaltungen, Workshops, Podiumsdiskussionen, Konferenzen 
und Projekten 

Beratungsangebote 
Jugendhilfe, Sozialrecht 
Flüchtlingsarbeit durch Unterstützung von Flüchtlingen afrikanischer Herkunft und 
Asylbewerbernlinne durch Beratung. Austausch mit den entsprechenden 
institutionen und Organisationen, Spendensammiung und politische Kampagnen Sozialarbeit: Information und Beratung von Menschen mit afrikanischen Wurzeln in 
allen sozialen Bereichen 

über Themen wie Ausländerrecht, Familienrecht-und

Kulturarbeit durch ,Maßnahmen und Projekten zur Förderung der afrikanischen Kultur, Literatur, Filmen, Musik und Kunst unter anderem in Form von Lesungen, Kinoabenden, Preisverleihungen und die Veranstaltung von Konzerten 
Forschungsarbeit" durch Mafßnahmen zur Förderung von Forschungs- und 
WiSsenschaftlicher Arbeit über Afrika bezogene Themen durch Information und 
Beratungen für Studierende, Forscher/innen, Bildungsinstitute und Mitwirkung in 

Bildungsbeiraten
Der Verein richtet sich mit seinen Aktivitäten an Menschen und Vereinigungen der 
afrikanischen Diaspora sowie an andere Organisationen, 
nstitutionen, Bildungseinrichtungen, Offentlichkeit u.a. Verbände Behörden 

2.12 Der Verein kann humanitären Hilfeleistungen für Afrika und die Diaspora bei 



und edoch nur zweckgebunden die Katastrophenfällen 
satzungsgemäß verwendet werden dürfen. 

entgegennehmen. 

13 Der Verein ist parteipolitisch und konfessioneil unabhangig 

Dieses Ziel wird insbesondere verstanden im Sinne foigender internationaler universelier 

und regionaler Rechtsinstrumente. Erklarungen und Aktionsprogramme: der (UN) 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte" der.Erklarung über den Schutz aller 
Personen vor Folter und anderer grausamer unmenschlicher und erniedrigender 

Sehandlung oder Strafe" (Europaisches Parlament). der Charta uber die Rechte von 
Menschen und Volkern (OAUIAU); der Konvention uber die Rechte des Kindes (UN) 
der Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und 
ihrer Familienangehorigen (UN): der Konvention über 
Flüchtlingsprobleme in Afrika" (OAU)/AU: der Konvention über die Beseitigung jeglicher 
Form von Diskriminierung der Frauen 
Aktionsprogramme der WVeltfrauenkonferenzen von Beijing (, Beijing und ,Beijing+5 und 
folgende 
Diskriminierung
Folgekonferenzen, 
insbesondere Art. 1 GG, und das Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

spezifische Aspekte des 

(.CEDAW". UN) der Erklärungen und 

sOwie der Konferenz gegen Rassismus und jede Form der 

Durban (UN) und der entsprechenden NGO-Foren und 
sowie das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschiand, 

UN) 
Von 

3 Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne de Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der jeweils gültiger Fassun9 
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32 Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke 

Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke veiwendet werden. De 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden

3.4 

Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins keine 
Anteile des VereinsvermÖgens. 

3.5 

S4 Mitgliedschaft 

a.1 Der Verein hat ordentliche Mitglieder und Fördermitglieder. 
Die ordentliche Mitgliedschaft kann jede juristische Person, Organisation und Initiative der 
afrikanischen Diaspora sowie jede natürliche Person afrikanischer Herkunft schiftlich 
beim Vorstand beantragen, die die Ziele des Vereins mittragen und zu deren 
Verwirklichung beitragen. Jede natürliche Person afrikanischer Herkunft kann Mitgliedwerden. sofern sie nicht eine juristische Person, Organisation oder Initiative der 
afrikanischen Diaspora im Verein - im Folgenden ,Mitgliedsorganisation" genannt -vertrittOrdentliche Mitglieder sind stimmberechtigt. Jede Mitgliedsorganisation hat drei Stimmen. 
jede 
Mitgliedsorganisationen kann 
Mitgliedsorganisation stimmen. 

4.2 

Zugehorigkeit mehreren
natürliche Person eine Stimme Bei Zu 

bei Abstimmungen eine Person nur TUr eine 

Die Fördermitgliedschaft können natürliche und jurist1sche Personen schriftlich beim 

Vorstand beantragen. die die Ziele des Vereins unterstützen und zu deren Verwirklichung 
beitragen. Fördermitglieder sind nicht stimmberechtigt
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Ehrenmitglieder können natürliche Personen werden, die sich um die Förderung der 
afrikanischen Integrationin Deutschiand, der in der vorliegenden Satzung genannten 

4.4 
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